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Gesetzentwurf 

der Staatsregierung 

zur Änderung des Bayerischen Sozialgerichts-Ausführungsgesetzes 

A) Problem 

Der Industriestandort Schweinfurt steht aktuell vor großen strukturellen Herausforde-
rungen. Mehrere Tausend Arbeitsplätze drohen abgebaut zu werden. 

Die Staatsregierung hat daher beschlossen, mit einem „Acht-Punkte-Plan für Schwein-
furt“ die Unternehmen aus der Region Schweinfurt sowie Investitionen in Infrastruktur 
und öffentliche Einrichtungen zu stärken. 

B) Lösung 

Das Bayerische Landessozialgericht hat seinen Sitz in München. Es hat darüber hinaus 
eine Zweigstelle in Schweinfurt, die für zweitinstanzliche Verfahren in Nordbayern zu-
ständig ist und sich aus bislang sechs Senaten zusammensetzt. 

Durch eine Verlagerung von weiteren drei Senaten des Bayerischen Landessozialge-
richts nach Schweinfurt sollen die Zweigstelle aufgewertet und der Wirtschaftsstandort 
Schweinfurt gestärkt werden. 

Zu diesem Zweck wird das Bayerische Sozialgerichts-Ausführungsgesetz (AGSGG) ge-
ändert. 

C) Alternativen 

Keine 

D) Kosten 

Die Kosten der Verlagerung für den Freistaat Bayern, insbesondere die Mehrbedarfe 
für Räumlichkeiten bzw. Umbaumaßnahmen, können derzeit noch nicht beziffert wer-
den. Die Umsetzung erfolgt im Rahmen vorhandener Stellen und Mittel bzw. bleibt künf-
tigen Haushaltsverhandlungen vorbehalten. Den Kommunen, der Wirtschaft sowie den 
Bürgerinnen und Bürgern entstehen durch die Verlagerung von Senaten nach Schwein-
furt dagegen keinerlei Kosten. Die lokale Wirtschaft in Schweinfurt dürfte von dem zu-
sätzlichen Gerichtspersonal und dem zunehmenden Verhandlungsbetrieb der Zweig-
stelle profitieren. 
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Gesetzentwurf 

zur Änderung des Bayerischen Sozialgerichts-Ausführungsgesetzes 

 

§ 1 

Änderung des Bayerischen Sozialgerichts-Ausführungsgesetzes 

In Art. 2 Satz 2 des Bayerischen Sozialgerichts-Ausführungsgesetzes (AGSGG) in 
der in der Bayerischen Rechtssammlung (BayRS 33-1-A) veröffentlichten bereinigten 
Fassung, das zuletzt durch § 2 des Gesetzes vom 8. Juli 2020 (GVBl. S. 330) geändert 
worden ist, wird die Angabe „sechs“ durch die Angabe „sieben“ ersetzt. 

 

§ 2 

Weitere Änderung des Bayerischen Sozialgerichts-Ausführungsgesetzes 

In Art. 2 Satz 2 des Bayerischen Sozialgerichts-Ausführungsgesetzes (AGSGG) in 
der in der Bayerischen Rechtssammlung (BayRS 33-1-A) veröffentlichten bereinigten 
Fassung, das zuletzt durch § 1 dieses Gesetzes geändert worden ist, wird die Angabe 
„sieben“ durch die Angabe „neun“ ersetzt. 

 

§ 3 

Inkrafttreten 

1Dieses Gesetz tritt am…[einzusetzen: Datum des Inkrafttretens, geplant: 1. No-
vember 2025] in Kraft. 2Abweichend von Satz 1 tritt § 2 am 1. November 2027 in Kraft. 

 

 

Begründung: 

A) Allgemeiner Teil 

Der Industriestandort Schweinfurt steht aktuell vor großen strukturellen Herausforde-
rungen. Mehrere Tausend Arbeitsplätze drohen abgebaut zu werden.  

Die Staatsregierung hat daher beschlossen, mit einem „Acht-Punkte-Plan für Schwein-
furt“ die Unternehmen aus der Region Schweinfurt sowie Investitionen in Infrastruktur 
und öffentliche Einrichtungen zu stärken.   

Das Bayerische Landessozialgericht hat seinen Sitz in München. Es hat darüber hinaus 
eine Zweigstelle in Schweinfurt, die für zweitinstanzliche Verfahren in Nordbayern zu-
ständig ist und sich aus bisher sechs Senaten zusammensetzt. 

Durch eine Verlagerung von weiteren Teilen des Bayerischen Landessozialgerichts 
nach Schweinfurt sollen die Zweigstelle aufgewertet und der Wirtschaftsstandort 
Schweinfurt gestärkt werden. Hierdurch werden Arbeitsplätze für richterliches und nicht-
richterliches Personal am Standort Schweinfurt geschaffen. 

Die Verlagerung von drei weiteren Senaten ist aus räumlichen und personellen Grün-
den nicht zu einem einheitlichen Stichtag möglich. Daher kommt nur eine gestaffelte 
Verlagerung in zwei Umsetzungsstufen in Betracht. In der ersten Umsetzungsstufe wird 
ein siebter Senat in Schweinfurt zum 1. November 2025 seine Tätigkeit aufnehmen. In 
der zweiten Umsetzungsstufe zum 1. November 2027 wird die Zweigstelle um einen 
achten und neunten Senat erweitert. 
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B) Besonderer Teil 

Zu § 1 

§ 1 sieht als erste Umsetzungsstufe vor, dass die Anzahl an Senaten der Zweigstelle 
zum 1. November 2025 von sechs auf sieben erhöht wird. 

Die erforderlichen Umbaumaßnahmen zur Verlagerung eines siebten Senats nach 
Schweinfurt werden aktuell bereits vorgenommen. Damit kann zum 1. November 2025 
ein siebter Senat nach Schweinfurt umgesetzt werden. Das hierfür notwendige Perso-
nal (drei Richterinnen bzw. Richter sowie eine Geschäftsstellenkraft) steht bis dahin zur 
Verfügung.  

 

Zu § 2 

§ 2 verwirklicht die zweite Umsetzungsstufe mit der Aufstockung der Anzahl an Senaten 
von sieben auf neun zum 1. November 2027. 

Für die Verlagerung eines achten und neunten Senats stehen im aktuellen Gerichtsge-
bäude derzeit keine ausreichenden Räumlichkeiten zur Verfügung. Die erforderlichen 
Büroräume und ein zusätzlicher Sitzungssaal sollen bis zum 1. November 2027 ge-
schaffen werden. Die baulichen Maßnahmen stehen unter dem Vorbehalt, dass ausrei-
chende Haushaltsmittel zur Verfügung stehen. 

Die notwendigen personellen Umsetzungen nach Schweinfurt sollen sozialverträglich 
erfolgen. Bis 1. November 2027 wird eine hinreichende Anzahl an Stellen für Senats-
vorsitze, Berichterstatter und nichtrichterliches Personal frei werden, um diese Stellen 
mit Bewerbenden für den Standort Schweinfurt zu besetzen.  

 

Zu § 3 

Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten des Gesetzes. § 1 tritt am 1. November 2025 in 
Kraft. § 2 tritt am 1. November 2027 in Kraft. 
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KVB¯ 80684 München
Bayerisches Staatsministerium für Familie, Arbeit
und Soziales
Referat A5

80792 München

Telefon: 089 57093-2130
Telefax: 089 57093-2125
E-Mail: Jörg.Himbert@KVB.de

Elsenheimerstraße 39
80687 München

4. Juni 2025

Verlagerung von drei weiteren Senaten des Bayerischen Landessozialgerichts von München
nach Schweinfurt - Verbandsanhörung

Ihr Schreiben vom 22.05.2025, Ihr Zeichen: A510811.12-118

Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank für die Möglichkeit, zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Änderung des Bayerischen
Sozialgerichts-Ausführungsgesetzes im Rahmen der Verbandsanhörung Stellung nehmen zu können.

Die Kassenärztliche Vereinigung Bayerns (KVB) stellt als Körperschaft des öffentlichen Rechts mit Sitz
in München ( 1 Abs. 3 Satzung KVB) die vertragsärztliche Versorgung der gesetzlich Versicherten im
Freistaat Bayern sicher. In dieser Funktion ist sie regelmäßig in gerichtlichen Auseinandersetzungen
Verfahrensbeteiligte, sei es als Beklagte, Klägerin oder Beigeladene, insbesondere auch am
Bayerischen Landessozialgericht (BayLSG) in München.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Landesgeschäftsstelle der KVB mit Dienstsifz in München nehmen
als Prozessbevollmächtigte der KVB regelmäßig Erörterungs- und Verhandlungstermine vor
verschiedenen Senaten des BayLSG wahr. Neben Rechtsstreitigkeiten aus dem Bereich des
Krankenversicherungsrechts (derzeit 4. und 5. Senat), gab es in der Vergangenheit u.a. auch Verfahren
aus dem Bereich der Rentenversicherung (derzeit 6. Senat). Der Schwerpunkt der am Bayerischen

Landessozialgericht anhängigen Verfahren, an denen die KVB beteiligt ist (aktuell ca. 140 laufende
Verfahren), wird jedoch von dem für das Vertragsarztrecht zuständigen Senat (derzeit 12. Senat)

verhandelt.

Aus organisatorischen und logistischen Gründen, insb. aber auch unter dem Aspekt der medizinischen
Versorgung von Patientinnen und Patienten in Bayern wäre es aus unserer Sicht sehr zu begrüßen,

wenn jedenfalls die Verfahren des Vertragsarztrechts weiterhin in München verhandelt würden und der
12. Senat des BayLSG nicht nach Schweinfurt verlagert wird.

Gerade in Bezug auf die ambulante ärztliche Versorgung der bayerischen GKV-Patienten erscheint der

Verbleib des für das Vertragsarztrecht zuständigen Senats in München wichtig. Diese ambulante

medizinische Versorgung erfolgt durch unsere mehr als 30.000 Mitglieder. Der weitaus größere Teil

KVB
Kassenärztliche
Vereinigung
Bayerns

Dr. med. Christian Pfeiffer
Vorsitzender des Vorstandes

Ansprechpartner/In: Herr Jörg Himbert

Kassenärztliche Vereinigung Bayerns. Körperschaft des öffentlichen Rechts ¯ kvb.de
Informationen nach Art. 13 und 14 DSGVO finden Sie unter www.kvb.de/datenschutz.
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unserer Mitglieder ist in den südlichen Regierungsbezirken (Schwaben, Oberbayern, Niederbayern) tätig.

Müssten diese Mitglieder zukünftig nach Schweinfurt fahren (statt nach München), um ihren Anspruch
auf rechtliches Gehör geltend zu machen, wäre der Zeitraum, in dem diese nicht zur Versorgung

behandlungsbedürftiger Patienten in den Praxen zur Verfügung stehen, aufgrund höherer Fahrzeiten in

Summe betrachtet wohl erheblich höher. Unter dem Aspekt der sich bereits aktuell sukzessive

verstärkenden Versorgungsdefizite - gerade auch in den südlichen Regierungsbezirken - würde eine
Verlagerung im Vergleich zum Status quo aus unserer Sicht zu längeren Vakanzen in den Arztpraxen

und damit zu Versorgungsengpässen führen (die in der Gesamtschau zahlenmäßig nicht dadurch
kompensiert werden können, dass Ärzte, die in den nördlichen Regierungsbezirken tätig sind, durch eine
kürzere Anreise etwas mehr Zeit zur Verfügung hätten, da in den Regierungsbezirken Unterfranken,
Mittelfranken, Oberfranken und der Oberpfalz derzeit insg. lediglich ca. 38% der bayerischen

Vertragsärzte tätig sind). Eine mit der Verlagerung des 12. Senats nach Schweinfurt einhergehende

Verknappung der Ressource Arzt ist u.E. daher auch aus gesamtgesellschaftlichen Gründen weder

erstrebenswert noch akzeptabel.

In Angelegenheiten des Vertragsarztrechts wirken nach der Konzeption des Sozialgerichtsgesetzes
(SGG) zudem Vertragsärzte und Vertragspsychotherapeuten als ehrenamtliche Richter mit ( 31 Abs.
2, 35 Abs. 1 SGG). In einer Vielzahl der anhängigen Verfahren ist deren fachliche Expertise sehr wichtig,
einerseits für die hauptamtlichen Richterinnen und Richter, andererseits aber auch in Richtung unserer
Mitglieder, welche Maßnahmen der KVB bzw. der gemeinsamen Selbstverwaltung (insbes. aus den
Bereichen Zulassungswesen und Wirtschaftlichkeitsprüfung) beklagt haben und den Rechtsweg

beschreiten. Aktuell haben sich über 100 Mitglieder der KVB bereit erklärt, dieses wichtige Ehrenamt zu
übernehmen. Über die Jahre hinweg ist es bedeutend schwieriger geworden, Ärztinnen und Ärzte zu
finden, die neben ihrem sehr fordernden Arbeitsalltag bereit sind, die Tätigkeit als ehrenamtlicher Richter
aus rein ideellen Gründen zu übernehmen (und damit in aller Regel ein nicht unerhebliches finanzielles
”Opfer" erbringen, da keine adäquate finanzielle Kompensation der temporären Praxisschließung

erfolgt).

Eine Verlagerung des 12. Senats von der verkehrstechnisch mit öffentlichen Verkehrsmitteln sehr gut

aus allen Orten Bayerns zu erreichenden Landeshauptstadt München nach Schweinfurt, das bedeutend
weniger zentral und nur mit einem erheblich größeren Zeitaufwand zu erreichen ist, könnte die
Bereitschaft unserer Mitglieder, zukünftig als ehrenamtliche Richter am BayLSG tätig zu werden,
erheblich beeinträchtigen. Es bereitet uns große Sorge, mit einem Standort Schweinfurt zukünftig

Ärztinnen und Ärzte in ausreichender Zahl davon überzeugen zu können, diese Tätigkeit - unter den
veränderten örtlichen Gegebenheiten - zu übernehmen.

Vor diesem Hintergrund möchten wir Sie bitten, von einer Verlagerung des für das Vertragsarztrecht

tätigen (derzeit 12.) Senats des BayLSG nach Schweinfurt abzusehen.

Freundliche Grüße

Dr. med. Christian Pfeiffer
Vorsitzender des Vorstandes

Kassenärztliche Vereinigung Bayerns
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Stellungnahme 
 

Bayerisches Staatsministerium  
für Familie, Arbeit und Soziales 
 
nur per Mail an: 
Referat-A5@stmas.bayern.de 
 
 

Stellungnahme des DGB Bayern zum Gesetzesentwurf zur Änderung des 
Bayerischen Sozialgerichts-Ausführungsgesetzes 

Verlagerung von drei weiteren Senaten des Bayerischen Landessozialge-

richts von München nach Schweinfurt (A5/0811.12-1/8) 
 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

vielen Dank für die Möglichkeit zur Stellungnahme im Rahmen der Verbandsan-
hörung. 

Wie bereits bei ähnlichen Vorhaben in der Vergangenheit, etwa im Rahmen der 
„Heimatstrategie“, erkennt der DGB Bayern an, dass Behördenverlagerungen 

grundsätzlich einen gewissen strukturpolitischen Effekt haben können. Sie 
können stabilisierend auf den Arbeitsmarkt wirken, die kommunalen Finanzen 

durch die Einkommenssteueranteile stärken und Kaufkraft in die Kommune 
bringen.  

Im Falle der Verlagerung von drei weiteren Senaten des Bayerischen Landesso-

zialgerichts von München nach Schweinfurt darf die Wirkung aber nicht über-
schätzt werden. Die mit der Maßnahme verbundenen (vergleichsweise gerin-

gen) Arbeitsplätze können den potenziellen Verlust tausender 

Industriearbeitsplätze in Schweinfurt nicht kompensieren. Um dies zu vermei-

den, sind mitunter verstärkte regional- und strukturpolitische Konzepte unter 

Arbeitnehmerbeteiligung zu entwickeln und umzusetzen.  

Dennoch ist der Aufbau dauerhafter, sicherer Verwaltungsarbeitsplätze für eine 
Industriestadt wie Schweinfurt nicht ohne Bedeutung.  

Wesentlich sind bei derlei Maßnahmen für den DGB Bayern immer auch die 
Wahrung und Berücksichtigung der Belange der Beschäftigten. Sozialverträgli-

che Lösungen müssen hier im Vordergrund stehen.  

Der zuständige Personalrat muss zu dem Thema der (schrittweisen) Verlage-
rung rechtzeitig und umfassend beteiligt werden. Dabei soll sichergestellt wer-

den, dass niemand gegen seinen ausdrücklichen Willen versetzt wird und sozi-

alverträgliche Lösungen, für die von der sukzessiven Verlagerung betroffenen 

11. Juni 2025 

 

Astrid Backmann 
Abteilungsleiterin 
ÖD/Beamte und Gesundheit 
 

Deutscher Gewerkschaftsbund 
Bezirk Bayern 
Neumarkter Str. 22 
81673 München 
Telefon: 089 51700-218 
Mobil: 0151-42643450 
 
astrid.backmann@dgb.de 
www.bayern.dgb.de 
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Beschäftigten - ohne Beeinträchtigungen ihres beruflichen Werdegangs - gefun-
den werden. Qualifizierte Strukturen müssen vor Ort rechtzeitig aufgebaut wer-
den. Einvernehmliche und freiwillige Personalentscheidungen sind dabei der 
Schlüssel für eine gelingende Umsetzung. 

Da anhängige Verfahren weiterhin in München bearbeitet werden und nur neue 
Verfahren nach Inkrafttreten der Gesetzesänderung nach Schweinfurt wandern, 

entsteht eine Übergangsphase mit doppelter Standortstruktur. Um personelle 

Engpässe oder organisatorische Reibungsverluste zu vermeiden, müssen ent-

sprechende Ressourcen eingeplant werden – auch übergangsweise.  

Wenn ab 01.11.2025 der erste Schritt der Verlagerung stattfinden soll, dann 
müssen die Strukturen in dem Umfang vorhanden sein, wie Angelegenheiten 
rechtshängig werden. Dies betrifft neben den Richterinnen und Richtern auch 

das nicht richterliche Personal sowie die ehrenamtlichen Richterinnen und 
Richtern. 

Die Verlagerung ist mit erheblichen Zusatzkosten verbunden: für Räumlichkei-
ten, Umstrukturierungen, Dienstreisen, Beteiligungskosten und Aufbauarbeit. 

Diese Kosten müssen frühzeitig transparent gemacht und realistisch in der 
Haushaltsplanung berücksichtigt werden 

Für weitere Fragen und Diskussionen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Astrid Backmann 

 

 



 

Geschäftskonto 

HypoVereinsbank 

IBAN DE47 7002 0270 0000 7583 20 

BIC HYVEDEMMXXX 

Spendenkonto 

SozialBank 

IBAN DE98 3702 0500 0007 8317 00 

BIC BFSWDE33XXX 

St.-Nr. 143/211/00164 

Amtsgericht München: VR 3193 

Mitglied im Deutschen Blinden- 

und Sehbehindertenverband e. V. 

 

München, 13.06.2025 

Verlagerung von drei weiteren Senaten des Bayerischen Landessozialge-
richts von München nach Schweinfurt - Verbandsanhörung 

Ihr Zeichen: A5/0811.12-1/8 
 

Sehr geehrte Frau Barthelmäs, 

sehr geehrte Damen und Herren, 
 

vielen Dank für die Gelegenheit zur Stellungnahme. Der BBSB e. V. vertritt als 
Selbsthilfeorganisation die Interessen der rund 100.000 blinden, sehbehinderten 

und zusätzlich gehandikapten Menschen in Bayern sowie von Personen, deren Er-
krankung zur Sehbehinderung oder Erblindung führen kann. 

 
Wir sehen die vorgeschlagene Verlagerung von drei weiteren Senaten des Baye-
rischen Landessozialgerichts von München nach Schweinfurt kritisch. 

 
1. Das Ziel, die Stadt Schweinfurt zu stärken ist dabei grundsätzlich zu begrü-

ßen. Alleine das Mittel der Verlagerung von drei Senaten erscheint nicht ge-
eignet, dieses Ziel nennenswert zu fördern. Die Steigerung an Kaufkraft durch 

Fachkräfte und Publikumsverkehr durch eine so begrenzte Zahl an Beamtin-
nen und Beamten bzw. angestelltem Personal dürfte sich sehr in Grenzen hal-

ten, falls diese überhaupt nachweisbar wäre – gerade im Vergleich zum Weg-
fall von tausenden Industrie-Arbeitsplätzen. 

 
2. Die Zahlen, die uns der Fachverband der Sozialrichterinnen und Sozialrichter 

im Bayerischen Richterverein e. V. zur Verfügung stellte, lassen dagegen er-
hebliche Nachteile für blinde und sehbehinderte Menschen, aber auch mobili-

tätseingeschränkte Menschen insgesamt befürchten. Wenn zirka 30 Prozent 
der Verfahren in Bayern einer unproportional hohen Zahl an Senaten in 

BBSB e. V. · Arnulfstraße 22 · 80335 München 

Bayerisches Staatsministerium für 

Familie, Arbeit und Soziales 
80792 München 

 

Per E-Mail an Referat-A5@stmas.bayern.de 

Landesgeschäftsstelle 

Arnulfstraße 22 
80335 München 
Tel. 089 55988-0 

Fax 089 55988-266 
info@bbsb.org 

www.bbsb.org 

mailto:info@bbsb.org
http://www.bbsb.org/
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Schweinfurt (45 Prozent) gegenüberstehen, kommt es entweder zu massiv 

ungleich verteilter Arbeitslast oder der Notwendigkeit einer Verlagerung der 
zugeordneten Fälle. 
 

3. Die Verkehrsanbindung von Schweinfurt ist gegenüber derer von München 
wesentlich schlechter. Ein Blick in die Liste der von Schweinfurt direkt erreich-

baren Ziele etwa mit der Bahn veranschaulicht dies sehr praktisch. Umstiege 
müssen dagegen aufwendig geplant und angemeldet werden. Für viele Perso-

nen wird eine aufwendige Reise ohne Assistenz so überhaupt nicht möglich 
sein. Wenn mehr Fälle in Schweinfurt verhandelt werden, müssen trotz An-

waltszwang immer mehr Menschen mit Mobilitätseinschränkung den skizzier-
ten aufwendigen Weg auf sich nehmen, um Rechtsschutz zu suchen – sei es, 

um am Verfahren persönlich teilzunehmen, sei es, um als Zeuge / Zeugin ver-
nommen zu werden. 

 
Wir bitten Sie, diese Entscheidung nochmals wohlwollend zu überdenken und 

ggf. andere, geeignete Mittel zur Förderung der Stadt Schweinfurt zu ergreifen. 
 

Für Ihre Rückfragen oder ein Gespräch zum Thema stehen wir gerne zur Verfü-
gung. 
 

Lobbyregister: Wir sind im Bayerischen Lobbyregister eingetragen. Unsere Lob-
byregister-ID lautet DEBYLT0297. 

 
Freundliche Grüße 

 
Gez. 

Steffen Erzgraber 
Landesgeschäftsführer 

Verbands- und Sozialpolitik  



 

  

Zum Gesetzentwurf der Bayerischen Staatsregierung 

zur Änderung des Bayerischen  

Sozialgerichts-Ausführungsgesetzes 
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Vorbemerkung 

 

Der Sozialverband VdK Bayern e.V. mit seinen aktuell rund 830.000 Mitgliedern vertritt die Interessen von Menschen 

mit Behinderung und chronischen Erkrankungen, Rentnerinnen und Rentnern, pflegebedürftigen Menschen und ihren 

Angehörigen, Patientinnen und Patienten, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, Empfängerinnen und Empfängern 

von Sozialleistungen wie Grundsicherung für Arbeitssuchende/Bürgergeld, Grundsicherung im Alter und bei 

Erwerbsminderung, Hilfe zum Lebensunterhalt sowie Sozialem Entschädigungsrecht, von Unfallverletzten, Kriegs- und 

Wehrdienstopfern, deren Angehörigen und Hinterbliebenen sowie aller Sozialversicherten. 

Mit einem breiten Angebot von 69 Kreisgeschäftsstellen in ganz Bayern, sieben Bezirksgeschäftsstellen und einer 

Landesgeschäftsstelle helfen wir unseren Mitgliedern u.a. in sozialrechtlichen Fragestellungen weiter und vertreten sie 

in den Instanzen der Sozialgerichtsbarkeit. Dabei werden mehr als 20 Prozent aller Klageverfahren an Sozialgerichten 

in Bayern vom VdK vertreten.  

 

2024 haben wir unsere Mitglieder so in mehr als 380.000 sozialrechtlichen Fällen beraten, dabei rund 112.000 Anträge 

für sie gestellt und mehr als 37.000 Widersprüche gegenüber den Sozialbehörden erhoben. Des Weiteren hat der 

Sozialverband VdK Bayern e.V. für seine Mitglieder mehr als 9.900 Klagen an den bayerischen Sozialgerichten erhoben 

und mehr als 200 Berufungen eingelegt. Die bisherigen Rechtsschutzzahlen im Jahr 2025 weisen auf eine weitere 

deutliche Steigerung dieser – gegenüber 2023 bereits deutlich erhöhten – Zahlen hin. 

 

Seit seiner Gründung vor 78 Jahren unterstützt der VdK seine Mitglieder gegenüber den zuständigen Behörden und 

vor den Gerichten der Sozial- und (Verwaltungs)gerichtsbarkeit und hat sich in diesem Zeitraum eine intensive 

Kenntnis der sozialrechtlichen, verfahrensrechtlichen und prozessualen Materie als auch Reputation bei den 

Verfahrens- und Prozessbeteiligten und seinen Mitgliedern erarbeitet. Hinzu kommt unser tiefgehendes Wissen um 

den betroffenen und von uns vertretenen Personenkreis, bei dem es sich sehr häufig um höchst vulnerable 

Bürgerinnen und Bürger handelt. Viele Betroffene sind krank, erwerbsgemindert, schwerbehindert oder 

pflegebedürftig. Sie befinden sich darüber hinaus oftmals in existenziellen Schwierigkeiten.  

 

Diese Bürgerinnen und Bürger erwarten und vertrauen darauf, dass sie ihre Anliegen vor Gericht selbst vorbringen 

können und diese sozial gerecht beurteilt werden. Dies ist zugleich ein wesentliches Prinzip der eigenständigen 

Sozialgerichtsbarkeit in Deutschland. Die ausführliche und adäquate Gewährung des rechtlichen Gehörs in der 

Sozialgerichtsbarkeit trägt dabei erheblich zur Akzeptanz der Entscheidungen dieses Fachgerichtszweigs bei. 

 

Aus Sicht des Sozialverbands VdK Bayern e.V. darf dieses Prinzip weder eingeschränkt noch aufgehoben werden. Der 

Freistaat Bayern ist verpflichtet, Sorge dafür zu tragen, dass alle Betroffenen uneingeschränkten, gleichberechtigten und 

niederschwelligen Zugang zu den Gerichten und den Verfahren der Sozialgerichtsbarkeit erhalten und ihre ihnen 

gesetzlich zugestandenen Rechte auch tatsächlich geltend machen können. Dies ist ein wichtiger Bestandteil der 

Sicherung des sozialen Friedens in unserem Land. 
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Zum Gesetzentwurf 

 

Mit dem Gesetzentwurf zur Änderung des Bayerischen Sozialgerichts-Ausführungsgesetzes beabsichtigt die Bayerische 

Staatsregierung den Industriestandort Schweinfurt zu stärken und zusätzlich zu den bislang sechs von zwanzig 

bayerischen Senaten der Zweigstelle Schweinfurt des Bayerischen Landessozialgerichts in München weitere drei 

Senate zu dann insgesamt neun von zwanzig bayerischen Senaten nach Schweinfurt zu verlagern.  

Die Verlagerung soll in zwei Etappen erfolgen:  

In einer ersten Etappe soll zum 1. November 2025 ein weiterer Senat zu dann sieben von zwanzig Senaten nach 

Schweinfurt verlagert werden. Die baulichen Umbaumaßnahmen hierzu in Schweinfurt laufen bereits. 

In einer zweiten Etappe zum 1. November 2027 sollen dann zwei weitere Senate zu dann neun von zwanzig Senaten 

nach Schweinfurt verlagert werden. Die notwendigen baulichen Umbaumaßnahmen für die erforderlichen Büroräume 

und einen zusätzlichen Sitzungssaal in Schweinfurt stehen unter Haushaltsvorbehalt. 

 

Bereits 1994 verfolgte die bayerische Staatsregierung u.a. mit der Teilverlagerung des Landessozialgerichts das Ziel, 

konjunkturelle und strukturelle Probleme in der Region Schweinfurt zu bewältigen. Laut Verlautbarung der 

Staatsregierung vom 14. Juni 1994 erklärte Ministerpräsident Dr. Edmund Stoiber: „Mein Ziel ist, dass aus Schweinfurt, 

das als Symbol der Krise gilt, eine Modellregion für einen gelungenen Strukturwandel wird.“ 

Rund 30 Jahre später soll nun ein neuer „Acht-Punkte-Plan“ aus direkten Unternehmenshilfen, dem Aufbau 

langfristiger Infrastruktur und gezielter struktureller Unterstützung den Industriestandort Schweinfurt erneut stärken. 

Laut Verlautbarung der Staatsregierung vom 20. Dezember 2024 erklärte Ministerpräsident Dr. Markus Söder: „Unser 

Acht-Punkte-Plan für Schweinfurt umfasst unter anderem 10 Mio. Euro Regionalfördermittel für kleine und mittlere 

Unternehmen, 20 Mio. Euro Technologie- und Transformationsförderung für Großunternehmen, 10 Mio. Euro für die 

Konversion ehem. militärischer Liegenschaften Ledward Barracks, 5 Mio. Euro für Start-Up Förderung, 7 Mio. Euro für 

den Aufbau von Wasserstoffinfrastruktur und 5 Mio. Euro für die Fortsetzung der Fraunhofer-Arbeitsgruppe KI-Now. 

Außerdem verlagern wir drei weitere Senate des Landessozialgerichts nach Schweinfurt und stärken damit langfristig 

den Behördenstandort.“ 

 

Auch aus Sicht des Sozialverbands VdK Bayern e.V. ist es selbstverständlich zu begrüßen, dass die Bayerische 

Staatsregierung der unterfränkischen Region am Standort Schweinfurt mit umfänglichen Finanzierungsinvestitionen zu 

Hilfe kommen will. Damit lassen sich hoffentlich sowohl der Standort als auch die Beschäftigung dort nachhaltig 

sichern und Wachstum generieren. 

 

Die Stärkung des Behördenstandorts durch die Verlagerung weiterer Senate des Landessozialgerichts begegnet aus 

unserer Sicht in der Abwägung und im Hinblick auf die Auswirkungen auf das Rechtsschutzbedürfnis bayerischer 

Bürgerinnen und Bürger in Berufungs- und Beschwerdeverfahren allerdings tiefgreifenden Bedenken. 

 

Bislang werden am Landessozialgericht in München die Verfahren der Sozialgerichte aus Südbayern, und damit von 

etwa 70 Prozent der bayerischen Bevölkerung, und in der Zweigstelle des Landessozialgerichts in Schweinfurt die 

Verfahren der Sozialgerichte aus Nordbayern bzw. Franken, und damit von etwa 30 Prozent der bayerischen 

Bevölkerung, erledigt. Ein Drittel der eingelegten Berufungen zum Landessozialgericht stammt dabei aus Franken.  

Die bestehende Geschäftsverteilung der Senate in München und in Schweinfurt berücksichtigt die regionale Verteilung 

und Zuordnung der Klägerinnen und Kläger sowie Beschwerdeführerinnen und -führer der zuletzt im Jahr 2023 mehr 

als 3.300 neu eingegangenen Berufungs- und Beschwerdeverfahren bislang größtenteils ausgewogen und angemessen, 

so dass die Bürgernähe dieser Fachjustiz gewährleistet ist. 

Mit einer weiteren Verlagerung von Landessozialgerichtssenaten wird diese ausgewogene Zuordnung nunmehr zu 

Lasten der Bürgerinnen und Bürger aufgehoben.  

 



 
 

 

    4 4 
 

Zudem ist fraglich, ob die „Zweigstelle Schweinfurt“ also solche noch bezeichnet werden und die Festlegung des 

Sitzes des Bayerischen Landessozialgerichts in München rechtlich bestehen kann, wenn sich annährend die Hälfte der 

Senate nicht am Sitz München befindet. 

 

 

Zu § 1 Änderung des Bayerischen Sozialgerichts-Ausführungsgesetzes 
 

Mit der Verlagerung eines weiteren, dann siebten von zwanzig Senaten des bayerischen Landessozialgerichts in die 

Zweigstelle Schweinfurt werden bereits länger bestehende Planungen und eine politische Strategie zur Aufwertung 

des Gerichtsstandorts Schweinfurt umgesetzt. Im Ergebnis werden damit ein Münchner Senat mit drei 

Berufsrichterinnen und Berufsrichter und eine Geschäftsstellenkraft nach Schweinfurt verlagert.  

 

Nachdem dahingehend bereits seit einiger Zeit ein erhöhter Flächen- und Personalbedarf festgestellt worden war und 

der Umbau und die Integration des Nachbargebäudes der Zweigstelle Schweinfurt bereits in die Wege geleitet 

worden sind, lässt sich dies aus Sicht des Sozialverbands VdK Bayern bereits als akzeptabler aber auch völlig 

ausreichender Kompromiss zur Stärkung des Behördenstandorts Schweinfurt hinnehmen. 

 

 

Zu § 2 Änderung des Bayerischen Sozialgerichts-Ausführungsgesetzes 
 

Mit der Verlagerung zweier weiterer, dann neun von zwanzig Senaten des bayerischen Landessozialgerichts, in die 

Zweigstelle Schweinfurt, mit der sechs weitere Berufsrichterinnen und Berufsrichter und zwei weitere 

Geschäftsstellenkräfte ab 2027 nach Schweinfurt umgesiedelt werden sollen, sind die Auswirkungen für die 

Betroffenen allerdings nicht mehr hinnehmbar. 

 

Nachdem, gemessen am 30 Prozent-Anteil der Streitigkeiten fränkischer Bürgerinnen und Bürger an allen Verfahren, 

derzeit die Zahl der sechs Senate dem regionalen Anteil der Eingänge aus Ober-, Unter- und Mittelfranken etwa 

entspricht, wird eine Erhöhung der Senatezahl an der Zweigstelle Schweinfurt dazu führen müssen, dass Berufungen 

aus Südbayern nach Schweinfurt verschoben werden müssen. Anderenfalls müssten eine ungleiche Belastung der 

Senate und längere Verfahrenszeiten für die Betroffenen hingenommen werden, was ebenfalls nicht zu akzeptieren ist. 

Auch eine Behandlung aller Eingänge aus der Oberpfalz in der Zweigstelle Schweinfurt reicht nach den in der 

Vergangenheit gewonnen Erkenntnissen nicht aus, die neu notwendige zahlenmäßige Verfahrensverteilung 

sicherzustellen. 

 

Die Folge davon ist, dass Klägerinnen und Kläger sowie Beschwerdeführerinnen und -führer aus Südbayern und der 

Oberpfalz statt in das nähergelegene München nach Schweinfurt zur Verhandlung anreisen müss(t)en. 

Der Sozialverband VdK Bayern möchte hier ausdrücklich noch einmal darauf hinweisen, dass der Großteil der 

Klägerschaft in eigener Angelegenheit in der Sozialgerichtsbarkeit Menschen mit körperlichen oder psychischen 

Einschränkungen, behindert, schwerbehindert, chronisch krank oder pflegebedürftig ist, und häufig über keine großen 

finanziellen Mittel verfügt. Die Verlagerung ihres Verfahrens von München nach Schweinfurt wird für sie nicht nur 

einen längeren und strapaziöseren Anreiseweg, sondern auch eine teurere Anreise sowohl bei Anreise mit der Bahn 

als auch mit dem PKW bedeuten.  

Insofern ist die Kostenangabe im Gesetzentwurf unter D), nämlich dass Bürgerinnen und Bürgern keinerlei Kosten 

durch die Verlagerung entstehen würden, unzutreffend.  

 

Für einen Gerichtsverhandlungstermin, beispielsweise am 3. November 2025 um 10 Uhr in Schweinfurt, wäre eine 

Anreise aus z.B. Bad Reichenhall am selben Tag mit öffentlichen Verkehrsmitteln nicht möglich und würde eine 

Vorübernachtung erfordern. Die früheste einfache Fahrt von Bad Reichenhall nach Schweinfurt kostet lt. Bahnauskunft 

und Buchungsanfrage am 11.06.2025 beispielsweise am 3. November 2025 um 5:26 Uhr mit Ankunft um 10:23 Uhr 
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28,99 Euro bei einer Fahrtzeit von mindestens 4:57 Stunden und drei Umstiegen (samt wohlwollender Unterstellung 

barrierefreier Bahnnetze (was für viele Verbindungen in Bayern bislang nicht zutrifft)) und wäre nicht zeitgerecht. Die 

gleiche Abfrage für die Strecke Bad Reichenhall – München ergibt drei zeitlich passende Verbindungen zu einem Preis 

von 21,99 Euro bei einer Fahrtzeit von maximal 2:08 Stunden und regelhaft einem Umstieg. 

Ein weiterer Vergleich der Anreise z.B. aus Schwandorf ergibt ein ähnliches Bild. Für einen Gerichtsverhandlungstermin 

beispielsweise am 3. November 2025 um 10 Uhr in Schweinfurt ergeben sich aus Schwandorf drei zeitlich passende 

Bahnverbindungen von 5:33 bis 6:34 Uhr zu einem Preis zwischen 33,99 und 53,60 Euro bei einer Fahrtzeit von 

mindestens 2:51 Stunden und mindestens einem Umstieg. Für einen Verhandlungstermin um 10 Uhr in München 

kämen im Abfahrtszeitraum 5:36 bis 7:11 fünf Verbindungen zwischen 39,99 und 47,30 Euro bei einer Fahrtzeit von 

maximal 2:32 Stunden und drei Verbindungen völlig ohne Umstieg in Frage. 

Schon diese anekdotische Evidenz zeigt den zeitlichen und auch finanziellen Nachteil der Anreise für außerfränkische 

Klägerinnen und Kläger. Hinzu kommt allerdings noch der mühevollere Anreiseweg für die Betroffenen, die vielfach 

von Beeinträchtigungen betroffen sind.  

 

Dieser beschwerlichere und anstrengendere Anfahrtsweg als bisher, der die Teilnahme an der Verhandlung für nicht 

wenige gar unmöglich machen könnte und in der Realität auch machen wird, sehen wir demgegenüber als deutliche 

Belastung und Benachteiligung der Klägerinnen und Kläger sowie Beschwerdeführerinnen und -führer. Aus unserer 

Sicht besteht die Besorgnis der Verletzung des Grundsatzes des rechtlichen Gehörs. 

 

Auch Videoverhandlungen nach § 110a SGG werden diesen Betroffenen nicht signifikant weiterhelfen können. Vor 

allem, weil dieser Personenkreis meist nicht besonders bewandert im Umgang mit digitalen Medien oder gar nicht in 

deren Besitz ist, aber auch, weil die Videoverhandlung im Sozialgerichtsverfahren nicht regelhaft vorgesehen ist und 

von den Beteiligten nicht erzwungen werden kann. 

 

Ebenso ist schon aus Gleichbehandlungsgründen gegenüber örtlich näheren Klägerinnen und Klägern nicht mit der 

Anordnung persönlichen Erscheinens örtlich weiter entfernter Klägerinnen und Kläger und damit der staatlichen 

Übernahme von Kosten und Zeitverlust zu rechnen, zumal hier der Grundsatz der Prozessökonomie leitgebend für 

das Ermessen des Gerichts im Hinblick auf die Anordnung ist. 

 

Deutlich längere Anfahrtswege für Vertreterinnen und Vertreter der Behörden als auch für ehrenamtliche 

Richterinnen und Richter sind an dieser Stelle nicht leitend, sollen aber nicht unerwähnt bleiben. Darüber hinaus 

wurde am bayerischen Landessozialgericht in München erst vor drei Jahren ein völlig neuer, moderner 

Multifunktionssaal eingeweiht, der nun voraussichtlich nicht im vorgesehenen Maße genutzt werden wird, zu Gunsten 

eines möglichen, zusätzlichen Sitzungssaals in Schweinfurt, dessen Errichtung unter dem Vorbehalt steht, dass 

überhaupt ausreichende Haushaltsmittel und damit Steuergelder der Bürgerinnen und Bürger zur Verfügung stehen. 

 

Die Stärkungsziele des Behördenstandorts Schweinfurt, insbesondere die Schaffung weniger neuer Arbeitsplätze und 

Zuzüge – voraussichtlich im einstelligen Bereich –, können die Benachteiligung und die negativen Auswirkungen für 

absehbar hunderte und tausende bayerische Klägerinnen und Kläger in den kommenden Jahren aus unserer Sicht nicht 

überlagern. Eine Verlagerung von Senaten des Bayerischen Landessozialgerichts von München nach Schweinfurt, wie 

vorgesehen, wird daher für zahlreiche Menschen einen tiefen und für den VdK nicht akzeptablen Einschnitt in ihre 

sozialen Rechte bedeuten und sollte deshalb nicht erfolgen. 

 
Sozialverband VdK Bayern e.V.  
Schellingstraße 31  
80799 München 
Web: by.vdk.de  
Telefon: 089 / 2117-266  
Telefax: 089 / 2117-210  
eMail: sozialpolitik.bayern@vdk.de      München, 13.06.2025 

https://by.vdk.de/
mailto:sozialpolitik.bayern@vdk.de






Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Präsidentin Ilse Aigner



Präsidentin Ilse Aigner: Ich rufe Tagesordnungspunkt 1 d auf:

Gesetzentwurf der Staatsregierung

zur Änderung des Bayerischen Sozialgerichts-Ausführungsgesetzes 

(Drs. 19/7192)

- Erste Lesung -

Eine Aussprache findet hierzu nicht statt. Wir kommen damit gleich zur Zuweisung an 

den federführenden Ausschuss. Auch hier ist der Ausschuss für Arbeit und Soziales, 

Jugend und Familie vorgeschlagen. Gibt es Widerspruch? – Das sehe ich nicht. Dann 

ist das so beschlossen.

Bevor wir den nächsten Tagesordnungspunkt behandeln, bitte ich, daran zu denken, 

die Stimmkartentaschen abzuholen.

Protokollauszug
54. Plenum, 02.07.2025 Bayerischer Landtag – 19. Wahlperiode 1

descendant::redner[beitrag/@typ='Aufruf TOP']/@link
https://www.bayern.landtag.de/parlament/dokumente/drucksachen?isInitialCheck=0&q=&dknr=7192&suchverhalten=AND&dokumentenart=Drucksache&ist_basisdokument=off&sort=date&anzahl_treffer=20&wahlperiodeid%5B%5D=19&erfassungsdatum%5Bstart%5D=&erfassungsdatum%5Bend%5D=&dokumentenart=Drucksache
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19. Wahlperiode 09.10.2025 Drucksache 19/8396 

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Ausschüsse sind im Internet unter www.bay-
ern.landtag.de - Dokumente abrufbar. Die aktuelle Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de – Aktuelles/Sitzungen zur Verfü-
gung. 

Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Arbeit und Soziales, Jugend und Familie 

Gesetzentwurf der Staatsregierung 
Drs. 19/7192 

zur Änderung des Bayerischen Sozialgerichts-Ausführungsgesetzes 

I. Beschlussempfehlung: 

Z u s t im m u n g  

Berichterstatter: Thomas Huber 
Mitberichterstatterin: Eva Lettenbauer 

II. Bericht: 

1. Der Gesetzentwurf wurde dem Ausschuss für Arbeit und Soziales, Jugend und 
Familie federführend zugewiesen. Der Ausschuss für Verfassung, Recht, Par-
lamentsfragen und Integration hat den Gesetzentwurf endberaten. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Gesetzentwurf in seiner 31. Sitzung am 
9. Oktober 2025 beraten und mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 AfD: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Enthaltung 
 SPD: Enthaltung 
Z u s t im m u n g  empfohlen. 

3. Der Ausschuss für Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Integration hat 
den Gesetzentwurf in seiner 32. Sitzung am 9. Oktober 2025 endberaten und 
mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 AfD: Enthaltung 
 B90/GRÜ: Enthaltung 
 SPD: Enthaltung 
Z u s t im m u n g  empfohlen mit der Maßgabe, dass in den Platzhalter von § 3 
Satz 1 als Datum des Inkrafttretens der „1. November 2025“ eingesetzt wird. 

Thomas Huber 
Stellvertretender Vorsitzender 
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